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Verordnung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die  
Abgabe von HIV-Tests zur Eigenanwendung  
 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfes der Verord-

nung der Bundesministerin für Gesundheit und Frauen über die Abgabe von HIV-Tests zur 

Eigenanwendung und nimmt dazu Stellung wie folgt: 

 

Die Verordnung regelt die Abgabe von HIV-Tests zur Eigenanwendung durch öffentliche Apo-

theken. Bisher werden derartige Tests am österreichischen Markt nicht angeboten. Eine mög-

lichst frühe Diagnose von HIV-Erkrankungen ist essentiell für eine effektive und rechtzeitige 

Behandlung, sowie die Verhinderung von Übertragungen. Mit einem derartig niederschwelli-

gen Testangebot können Zielgruppen erreicht werden, welche unter Umständen keinen Zu-

gang zu existierenden medizinischen Angeboten haben.  

 

Da die ausreichende Aufklärung der NutzerInnen sowohl durch die ausschließliche Abgabe in 

öffentlichen Apotheken als auch durch die in § 3 normierte Informationspflicht sichergestellt 

ist, bestehen aus Sicht der BAK keine grundsätzlichen Einwände. In den Apotheken muss die 

qualifizierte Beratung zu den Tests und den Testergebnissen gewährleistet sein.  

 

Die gegenständliche Verordnung lässt jedoch offen, welche HIV-Tests konkret angeboten 

werden sollen. Dabei ist insbesondere die Anwendbarkeit für Laien und die Zuverlässigkeit 

des Testergebnisses zu berücksichtigen.  
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Gerade um Verunsicherungen durch undeutliche Testergebnisse zu vermeiden, muss die 

hohe Genauigkeit und Qualität der angebotenen HIV-Tests gewährleistet sein.  
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